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S T A D T  E M S D E T T E N  Emsdetten, 18. April 2013 
Der Bürgermeister 

B E K A N N T M A C H U N G  
Sitzung des Rates 

am Montag, den 22.04.2013 um 18:00 Uhr 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

I. Öffentliche Sitzung 

1. Vereidigung 
1.1 Verpflichtung und Einführung eines neuen Ratsmitgliedes 
2. Einwohnerfragestunde 
3. Niederschrift über die letzte Sitzung vom 28.02.2013 
4. Anträge und Anfragen; Eingänge 
5. Bildung und Besetzung von Gremien 
5.1 Umbesetzung von Gremien 
6. Vertretung von Mitgliedschaftsrechten in Vereinen, Verbänden und 

sonstigen Gremien 
7. Ehrungen; Preisverleihungen 
7.1 Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Verdienstmedaille der Stadt 

Emsdetten an Frau Anneliese Meyer zu Altenschildesche 
8. Richtlinien 
8.1 Anpassung der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

sowie der außerschulischen Jugend- und Familienbildung und 
Familienerholung 

9. Etat / Budget 
9.1 Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO 
10. Stadtwerke Emsdetten GmbH 
10.1 Resolution: Wasser ist Menschenrecht 
11. Verabschiedung eines Handlungskonzeptes Wohnen für Emsdetten 
12. Abschluss des Bahnprojektes - Erstellung der Bahnsteigdächer 
13. Aufhebung der Satzung zur Abänderung der Fristen bei der 

Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a Abs.  3 
bis 7 LWG NRW im Gebiet südliche Blumenstraße bis Industriegebiet 17 C 
IV 

14. Planung von Tiefbauvorhaben 
14.1 Wegebau Rathausplatz (gut berollbare Zonen auf dem Rathausplatz) 
14.2 Ausbauplanung Tannenweg (BPlan Nr.21 F) 
14.3 Bauprogramm für die Rheiner Straße -Teilstück Lange Straße/Kreisel 

Amtmann-Schipper-Straße 
14.4 Bauprogramm für den Südring-Teilstück Kreisel B481 / Bahnübergang 
15. Allgemeine Angelegenheiten der Jugendhilfe 
15.1 Elternbeitragssatzung Kindertagesbetreuung inkl. Richtlinien 

Kindertagespflege 
16. Verschiedenes 
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II. Nichtöffentliche Sitzung 

1. Nebentätigkeiten des Bürgermeisters 
2. Verschiedenes 
 
 

Zu einzelnen Punkten der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung kann die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. 

 

 

gez. Georg Moenikes 

- Bürgermeister - 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 86 
„Fr eizeitanlagen Wiesengrund", 1. Änderung 

 
Auf stellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 

Bestätigung  

Es wird nach § 2 Abs. 3 BekanntmVO bestätigt, dass der Wortlaut des nachstehenden Auf-
stellungsbeschlusses zur Einleitung des Verfahrens der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 86 "Freizeitanlagen Wiesengrund" der Stadt Emsdetten mit dem Beschluss des Aus-
schusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten vom 
11.04.2013 übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden 
ist. 

48282 Emsdetten, den 17.04.2013 STADT EMSDETTEN 

 Der Bürgermeister 

 

 

 gez. Georg Moenikes 

 

 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Bebauungsplan Nr. 86 "Freizeitanlagen Wiesengrund", 1. Änderung  

Hier: Beschluss zur Einleitung des 1. Änderungsverfahrens gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
und Beschluss zur öffentlichen Auslegung 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 11.04.2013 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 86 „Freizeitan-
lagen Wiesengrund“, 1. Änderung beschlossen. In der selben Sitzung hat der Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt beschlossen, den Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, öffentlich auszu-
legen. 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung befindet sich im südwestlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 86 am Wiesengrund und ist in dem folgenden Übersichts-
plan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungs-
bereich des Planes durch eine breite, gerissene Linie dargestellt ist.  
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Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 86 „Freizeitanlagen Wiesengrund“, 1. Änderung 
wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. 
Juli 2011 (BGBl I S. 1509) durchgeführt. Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie der 
Angabe, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, abgesehen.  
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl I S. 1509) in 
Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung 
der 2. Ergänzung vom 15.12.2010 wird hiermit der Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in 
der Zeit vom  
 

26. April bis 28. Mai 2013 
 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 

Mit der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 86 "Freizeitanlagen 
Wiesengrund" soll die im Änderungsbereich befindliche Fläche als neuer 
Standort für den Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. Ortsgruppe 
Emsdetten e.V. planungsrechtlich gesichert werden.  
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Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 

 

 

Emsdetten, den 17.04.2013 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g  
 

Bebauungsplan Nr. 29 A 
„Hab ichtshöhe Nord“, 4. Änderung 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 11.04.2013 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 29 
A, "Habichtshöhe Nord“, 4. Änderung bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen 
Festsetzungen und der Begründung, öffentlich auszulegen. Der Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung liegt zwischen Borghorster Straße, Spatzenweg und Habichtshöhe 
und ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche gekenn-
zeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, gerissene Linie 
dargestellt ist.  
 

 
© Geobasisdaten: Kreis Steinfurt - Vermessungs- und Katasteramt -, ST/1/2006 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 29 A "Habichtshöhe Nord", 4. Änderung wird im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl I S. 1509) durchgeführt. Nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter an-
derem von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach 

Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 A "Habichtshöhe Nord" sollen die Ge-
werbegebietsflächen im Geltungsbereich planungsrechtlich gesichert bzw. an die aktuel-
len Verhältnisse angepasst werden. Zudem sollen durch Baugrenzenerweiterung die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für Betriebserweiterungen von Betrieben in diesem 
Gewerbegebiet geschaffen werden. 
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§ 2a BauGB abgesehen werden. Für die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird keine 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Umweltbericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 
 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl I S. 1509) in 
Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02.03.2006 in der Fassung 
der 2. Ergänzung vom 15.12.2010 wird hiermit der Auslegungsbeschluss öffentlich bekannt 
gemacht. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung in 
der Zeit vom  
 

26. April bis 28. Mai 2013 
 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 

 
Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können. Nur fristgerecht vorgebrachte Anregungen und Stellungnahmen finden bei der Prü-
fung Berücksichtigung. Ein Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 

 

 

Emsdetten, den 17.04.2013 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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